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A-I041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22, Postfach 534 

Präsidium des Nationalrates 
Dr-Karl-Remler-Ring 3 
1010 Wien 

Ihr Zeichen Unser Zeichen 

SH-ZB-5411 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Studienrichtungen der 
Veterinärrredizin 
Stellungnahme 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 20-22 

A-I041 Wien, Postfach 534 

.'(0222) 50165 

Datum 

15.12.1992 

Die Bundeskanlrer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exerrplare ihrer 

Stellungnahne zu dem im Betreff genarmten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor

mation. 

Der Präsident: Der Direktor: 

iA 

kC<-j . 
\j 

Beilagen 
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A-1041 Wien. Prinz-Eugen-Straße 20-22. Postfach 534 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 Wie n 

Ihr Zeichen 

GZ 68.219/ 
1-I/B/5A/92 

Betreff: \. , -

Unser Zeichen 

SH/Ec/5411/Gr 
• Durchwah; 

X~3139 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Studienrichtungen der Veterinärmedizin; 
S TEL L U N G N AHM E 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 20-22 

A-1041 Wien. Postfach 534 

.'(0222) 50165 

Datum 

1992-11-27 

Die Bundesarbeit.skammer (BAI<) nimmt zum vorliegenden Gesetzesent

wurf wie folgt stellung: 

Die im Vorblatt des Entwurfs angegebenen Reformziele "Frühzeitige 

Feststellung der Eignung, Schaffung klarer Strukturen, Reduktion 

praktischer Prüfungsteile , Sicherstellung des integrati ven " wis

senserwerbs durch prüfungsfreie Zeiträume, Trennung von Basis- und 

Spezialausbildung sowie Intensivierung der klinischen Ausbildung" 

sind im Hinblick auf eine notwendige Verkürzung der tatsächlichen 

Studienzeiten grundsätzlich zu unterstützen. 

Zur R~aiisierung sollen laut Entwurf im einzelnen folgende Maßnah

men dienen: Absolvierung von Pflichtkolloquien als Voraussetzung 

für das Weiterstudium, Schaffung von verbindlichen Prüfungsabfol

gen , vollständige Ablegung der ersten Diplomprüfung als Voraus

setzung für den Eintritt in den zweiten Studienabschnitt, Gliede

rung in zwei Studienabschnitte I Schaffung eines prüfungs freien 
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zeitraums von drei Semestern, Ausweitung der klinischen Pro 

tik, Einführung einer "klinischen Ausbildung" für Kleingr 

Trennung von Basis- und Spezialausbildung, Reduktion prakt·.~her 

Prüfungsteile. Darüber hinaus soll das Doktoratsstudium auf ivier 
'\ , ' ; 

Semester verlängert werden sowie das Erweiterungsstudium IIL~ens-
mittelhygiene ll mangels Nachfrage entfallen. 

Inwiewei t vor allem die drei erstgenannten Maßnahmen zu ieiner 
I 

Verkürzung der realen durchschnittlichen Studienzeit von d~rzei t 

18 Semestern führen, erscheint nach Auffassung der BAK jedoch 

fraglich. In diesem Zusammenhang ist nämlich zu 

nicht nur eine mangelnde Eignung der Studierenden, 

I 

bedenken ~ daß 
, 

sondern I auch 

oft z.B. unzureichende finanzielle Absicherung sowie Resso~l!'~en

knappheiten zu Studienverzögerungen und Studienabbruch führeq.' Die 

BAR hat diesbezüglich bereits mehrmals auf die Notwendigkeit leiner 

verpflichtenden Berufs- und Bildungswegsorientierung an den ISChU

len, die Verbesserung der StUdienberatung sowie den Ausba4 des 

Tutorensystems verwiesen. Es sollte daher bezüglich § 5 noqhmals 

überp~ü~t werden, inwieweit eine Eignungsfeststellung füt den 

tierärztlichen Beruf durch Ablegung von primär schriftlichen Kol

loquien über theoretische Fächer tatsächlich möglich ist upd ob 

nicht vielmehr verbesserte Studienberatungsaktivitäten g~setzt 

werden sollten. 

Des weiteren ist einzuwenden, daß auch die starke Reglement~erung 
, 

der Prüfungsabfolge Studienverzögerungen nach sich ziehen kann. 

Überc.u.es müßten die Übergangsbestimmungen, in denen derzei ~ vor

gesehen ist, daß Studierende nach dem "alten" Studienplan noqh bis 

zum Ablauf des studienjahres 1998/99 studieren können, ange$ichts 
I 

der durchschnittlichen Studiendauer von 18 Semestern entspr~chend 

modifiziert werden. 

Die BAK ersucht daher abschließend im Hinblick auf die geäu,erten 

Beden~e~ um nochmalige Überprüfung bzw. Modifikation des Ges$tzes

entwurfes. 

Der Präsident: Der Din,ktor: 

i.Vj4.~ 
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